
§ 22 FGB; §§ 2, 25 FVerfO.
Wird eine Unterhaltsabänderungsklage damit begrün
det, daß sich das Einkommen des Verpflichteten we
gen eines Arbeitsplatzwechsels vermindert habe, so muß 
das Gericht prüfen, ob die Eingehung des anderen Ar
beitsrechtsverhältnisses gerechtfertigt ist. Dabei ist das 
Interesse des Kindes an einer günstigen Unterhaltsge
staltung in ein ausgewogenes Verhältnis zu dem Recht 
jedes Bürgers auf freie Wahl des Arbeitsplatzes ent
sprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und der 
persönlichen Qualifikation zu bringen.
OG, Urteil vom 3. Juli 1973 - 1 ZzF 11/73.

Der Kläger hat die Vaterschaft für das Kind Olaf B. 
anerkannt. Er ist verpflichtet, an das Kind monatlich 
85 M Unterhalt zu zahlen. Bei der Bemessung des Un
terhalts wurde davon ausgegangen, daß der Kläger mo
natlich etwa 790 M netto verdient und zwei weiteren 
Kündern Unterhalt zu zahlen hat.
Mit der Abänderungsklage beantragt der Kläger, den 
Unterhaltsbetrag auf 65 M herabzusetzen, da er wegen 
eines notwendigen Arbeitsplatzwechsels monatlich nur 
noch 630 M netto verdient. Die Arbeitsstätte der PGH, 
in der er vorher gearbeitet habe, sei in einen Ort ver
legt worden, der von seinem Wohnsitz nur schwer zu 
erreichen sei.
Die Verklagte hat Klageabweisung beantragt und vor- 
gfetragen, dem Kläger sei durchaus zuzumuten, weiter
hin in der PGH zu arbeiten. Aber auch bei Aufgabe 
dieser Arbeitsstelle sei es ihm auf Grund seiner Kennt
nisse und Fähigkeiten möglich, einen Arbeitsplatz zu 
finden, der ihm ein höheres Einkommen garantiere.
Das Kreisgericht hat der Klage stattgegeben. Gegen die
ses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des Präsi
denten des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n :
Wie in Abschn. I, Abs. 3 der Richtlinie Nr. 18 des Ple
nums des Obersten Gerichts über die Bemessung des 
Unterhalts für minderjährige Kinder vom 14. April 1965 
(GBl. II S. 331; NJ 1965 S. 305) dargelegt wird, sind un
terhaltspflichtige Eltern nicht zuletzt auch im Inter
esse ihrer minderjährigen Kinder gehalten, einen den 
gegebenen Möglichkeiten entsprechenden Arbeitsplatz 
einzunehmen, der. ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kräften entspricht. Sie haben des weiteren die Pflicht, 
ihre Arbeitskraft voll einzusetzen, damit sie einen 
höchstmöglichen Verdienst erzielen. Diese Grundsätze 
erlangen in Abänderungsverfahren nach § 22 FGB dann, 
besondere Bedeutung, wenn sich, wie in diesem Ver
fahren, der Verpflichtete darauf beruft, daß er wegen 
Wechsels des Arbeitsplatzes geringeres Einkommen 
habe und daher eine Herabsetzung des Unterhaltsbe
trags erforderlich sei.
Bei'solcher Sachlage haben die Gerichte ausreichend zu 
prüfen, ob die Eingehung eines anderen Arbeitsrechts
verhältnisses mit gemindertem Verdienst zu rechtferti
gen ist oder nicht gebilligt • werden kann. Hierbei darf 
nicht schematisch verfahren werden. Das Interesse des 
Kindes an einer günstigen Unterhaltsgestaltung und das 
verfassungsmäßige Recht eines jeden Bürgers auf freie 
Wahl des Arbeitsplatzes entsprechend den gesellschaft
lichen Erfordernissen und der persönlichen Qualifika
tion müssen in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander 
gebracht werden (OG, Urteil vom 4. Juli 1968 — 1 ZzF 
14/68 — unveröffentlicht).
Das bringt bei Vorliegen entsprechender Voraussetzun
gen mit sich, daß in solchen Abänderungsverfahren eine 
Ermäßigung des bisher zu zahlenden Unterhaltsbetrags 
nicht schlechthin ausgeschlossen Werden kann. Vor Ent
scheidung sind jedoch — nach den Umständen des Ein
zelfalls differenziert — folgende Fragen mit zu klären-:

— Welche Umstände und Motive haben den Verpflich
teten veranlaßt, sein früheres Arbeitsverhältnis auf
zugeben? War es möglich, dasselbe fortzusetzen? 
War dies im Interesse des Kindes dem Verpflich
teten zuzumuten?

— Übt der Verpflichtete in seiner neuen Arbeitsstelle 
eine den gesellschaftlichen Erfordernissen sowie sei
nen persönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen ent
sprechende Tätigkeit aus? Besteht die Aussicht, in 
absehbarer Zeit bei weiterer Qualifikation höhere 
Arbeitseinkünfte zu erzielen?

— Rechtfertigen Umstände im Betriebsgeschehen (Ver
lagerung, Veränderung der Struktur) oder in der 
Person des Verpflichteten (Gesundheitszustand, be
achtliche familiäre Umstände) den Arbeitsplatz
wechsel?

— Besteht für den Verpflichteten am jetzigen oder frü
heren Arbeitsort die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz 
mit günstigerer Entlohnung einzunehmen?

Solchen im Rahmen der §§ 2, 25 FVerfO bei der Auf
klärung des Sachverhalts zu stellenden Anforderungen 
wird die Beweisaufnahme des Kreisgerichts, die sich 
auf die Vernehmung des Klägers beschränkte, nicht ge
recht. Der Kläger war bei der PGH in E. als Produk
tionsleiter tätig. Als die Kammer für Familiensachen zu 
klären versuchte, ob die Betriebsverlegung nach U. für 
den Kläger unzumutbare Erschwernisse mit sich 
brachte, den neuen Arbeitsplatz zu erreichen, hätte sie 
sich nicht allein auf die Angaben des Klägers verlassen 
dürfen. Es wäre vielmehr geboten gewesen, soweit es 
sich nicht um gerichtsbekannte Tatsachen handelt, durch 
Einholung von Auskünften oder durch Vernehmung 
eines mit der Sache vertrauten Mitarbeiters der PGH 
zu untersuchen, wann die Betriebsverlegung erfolgte, 
mit welcher Begründung der Kläger sein Arbeitsrechts
verhältnis löste, welche Möglichkeiten'für ihn gestan
den, an den neuen Arbeitsort zu gelangen, und auf 
welche Weise sich die Genossenschaft bemüht hat, ein
getretene Erschwernisse hinsichtlich des Weges zur 
neuen Betriebsstätte zu überwinden.
Auch wäre zu klären gewesen, welches Fachschulstudium 
der Kläger aufgenommen hat, wann er es voraussicht
lich beenden wird und welche beruflichen Möglichkei
ten für ihn sodann gegeben sein werden, in seinem jet
zigen Betrieb eine qualifiziertere Tätigkeit aufzuneh
men. Die Erörterung zumindest dieser Umstände War 
notwendig, um eine hinreichend gesicherte Grundlage 
für die zu treffende Entscheidung zu erlangen.

§ 22 FGB.
1. Ob im Zusammenhang mit der Inhaftierung eines 
Unterhaltsverpflichteten die Voraussetzungen des § 22 
Abs. 1 FGB gegeben sind, kann in der Regel erst nach 
rechtskräftigem Abschluß des Strafverfahrens beurteilt 
werden.
2. Da bei einem strafbaren Verhalten des Unterhalts
verpflichteten eine verminderte Leistungsfähigkeit auf 
eigenem Verschulden beruht, erfüllen grundsätzlich erst 
Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr die Anforde
rungen des Merkmals „nicht nur für kurze Zeit“ des 
§ 22 Abs. 1 FGB.
3. Von einem Unterhaltsverpflichteten, der sich durch 
strafbares Verhalten in eine ungünstigere wirtschaft
liche Situation versetzt hat, muß erwartet werden, daß 
er zumutbare Belastungen und Einschränkungen auf 
sich nimmt und ggf. auch Rückgriffe in sein verwert
bares Vermögen duldet. Dabei ist zu beachten, daß Mit
tel, die aus strafbaren Handlungen des Verpflichteten
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